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RS OGH 1973/12/7 11Os46/73
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 07.12.1973

Norm

FinStrG §9

FinStrG §36 Abs1

Rechtssatz

Ob einem Täter bei - objektiv unrichtiger - Verneinung der Frage des Zollbeamten, ob er gestellungsp9ichtige Ware

mitführte, Fahrlässigkeit zuzurechnen ist, hängt davon ab, ob er jenes Maß an gebotener p9ichtgemäßer Sorgfalt

aufwendete, das von ihm nach den Umständen des Falles gefordert werden muß das ihm subjektiv nach seinen

persönlichen Verhältnissen zugemutet werden kann. Es sind stets alle Umstände des konkreten Einzelfalles zu

berücksichtigen.
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